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BAG 11.12.03, 
2 AZR 36/03 
Begeht ein Arbeitnehmer im Betrieb des Arbeitgebers einen Diebstahl, rechtfertigt dies eine Kündi-
gung. Das gilt auch dann, wenn es sich um abgeschriebene Ware handelt. Das hat das Bundesar-
beitsgericht im Fall einer Verkäuferin in einem Warenhaus entschieden, die beim Versuch, eine Ta-
sche mit Minifläschchen Alkoholika und Küchenpapierrollen zu entwenden, erwischt wurde. In seiner 
Begründung weist das Gericht darauf hin, dass die Verletzung des Eigentums oder des Vermögens 
des Arbeitgebers stets ein wichtiger Grund zur Kündigung sein könne. Die Entscheidung, zu welchem 
Zweck abgeschriebene Ware zu verwenden sei, liege allein beim Betriebsinhaber. Selbst wenn er 
grundsätzlich bereit sei, derartige Waren an Arbeitnehmer zu verschenken, handele der grob ver-
tragswidrig, wer sie ohne Erlaubnis einfach wegnehme. Jeder Arbeitnehmer müsse wissen, dass er 
durch ein Eigentumsdelikt seinen Arbeitsplatz aufs Spiel setze. Eine Abmahnung sei bei solchen 
Pflichtverstößen regelmäßig nicht erforderlich. 
 
BAG 15.03.2001, 
2 AZR 147/00 
Das unentschuldigte Fehlen für die Dauer eines ganzen Arbeitstages ohne entsprechende Information 
des Arbeitgebers kann im Wiederholungsfall nach bereits erfolgter einschlägiger Abmahnung den 
Ausspruch einer außerordentlichen Kündigung rechtfertigen. In einem solchen Fall ist es in der Regel 
nicht erforderlich, dass der Arbeitgeber Störungen im Betriebsablauf durch das Fernbleiben des Ar-
beitnehmers konkret darlegt  
  
AG Frankfurt/Main 15.08.00, 
5 Ca 8350/99 
Türkt ein Arbeitnehmer die Reisekostenabrechnung, kann ihm selbst dann, wenn dem Arbeitgeber nur 
ein geringer Schaden entsteht, fristlos gekündigt werden. 
 
LAG Düsseldorf 
Az. 18 Sa 366/01 
Ein Arbeitgeber darf einem Mitarbeiter, der sich in dienstlichen Angelegenheiten hat bestechen las-
sen, fristlos kündigen, auch wenn er nach Tarifvertrag wegen langjähriger Beschäftigung nur aus 
"wichtigem Grund" entlassen werden darf. Unbedeutend ist hierbei ob dem Arbeitgeber durch die Tat 
seines Beschäftigten ein Nachteil entstanden ist. Es besteht die Gefahr, dass der Arbeitnehmer "nicht 
mehr allein die Interessen seiner Firma wahrnimmt". Dies reicht als Grund für eine fristlose Kündigung 
aus. 
  
LAG Köln, Urteil vom 16.06.2000, 
Az. 11 Sa 1511/99 
Hat ein Bewerber seinem späteren Arbeitgeber gefälschte Zeugnisse vorgelegt, muss er nach einer 
Entlassung auch noch Schadensersatz leisten. Das Landesarbeitsgericht in Köln entschied, die auf-
gewendete Vergütung einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sei zurückzuzah-
len. Der Arbeitgeber müsse sich darauf verlassen können, dass Arbeitszeugnisse der Wahrheit ent-
sprechen. 
  
LAG Rheinland Pfalz, 
Az. Sa 979/99 
Ein Arbeitnehmer, der arbeitsunfähig Krank geschrieben ist und zuhause zu privaten Zwecken arbeitet 
(hier: Tapezier- u. Malerarbeiten) darf grundsätzlich gekündigt werden. 
 
LAG Rheinland-Pfalz, 
Az 5 Sa 540/99 
Der Arbeitnehmer, der sich während einer ärztlichen attestierten Arbeitsunfähigkeit genesungswidrig 
verhält, begeht eine vorsätzliche Vertragspflichtverletzung, die ihn, dem Arbeitgeber gegenüber, zum 
Schadenersatz verpflichtet. Die Schadenersatzpflicht erstreckt sich auf alle Aufwendungen des Arbeit-
gebers, soweit sie nach den Umständen des Falles als notwendig anzusehen sind. Dazu können auch 
die Kosten für die Beauftragung einer Detektei gehören, wenn konkrete Verdachtsmomente dazu An-
lass gegeben haben. Der Arbeitgeber kann nicht darauf verwiesen werden, er habe die Beobachtung 
des Arbeitnehmers mit eigenen Arbeitnehmern vornehmen lassen können und müssen. Er darf sich 
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hierzu Personen bedienen, die als Detektive in Ermittlungs-/ und Observationstätigkeiten erfahren 
sind. 
  
BAG Kassel,  
Az. 8 AZR 5/97 
Arbeitgeber dürfen krankgeschriebene Beschäftigte durch einen Detektiv überwachen lassen und 
ihnen die Kosten dafür in Rechnung stellen, wenn diese die Krankheit tatsächlich nur vorgetäuscht 
haben um eine Lohnfortzahlung zu erreichen. Voraussetzung ist ein berechtigter Anfangsverdacht, 
dass der Mitarbeiter seine Krankheit nur vortäuscht. 
 
LAG Hamm, 
Az 15 Sa 437/91 
Ein Hausbau während der Krankschreibung berechtigt zur Kündigung. Wer während seiner Krank-
schreibung, anstatt sich auszukurieren, am Neubau seines Hauses Bau- und Transportarbeiten durch-
führt, darf durch seinen Arbeitgeber fristgemäß gekündigt werden. Ein krankgeschriebener Arbeitneh-
mer ist verpflichtet, sich so zu verhalten, daß er möglichst bald wieder gesund wird; er hat alles zu 
unterlassen, was seine Genesung verzögern könnte. Die Verletzung dieser Pflicht kann nach den 
Umständen des Einzelfalles die ordentliche arbeitgeberseitige Kündigung rechtfertigen ohne daß es 
des Nachweises einer tatsächlichen Verzögerung des Heilungsprozesses bedarf. Hat der Arbeitneh-
mer die Krankheit nur vorgetäuscht, dann ist sogar die fristlose Kündigung zulässig. 
 
BAG Kassel, 
Az. 1 ABR 26/90 
Privatdetektive dürfen Arbeitnehmer im Betrieb überwachen, dabei muss der Betriebsrat nicht gefragt 
werden. 
 
BAG Kassel 
Az. 1ABR26/90 
Bei Beobachtung von Mitarbeitern muss die Geschäftsleitung den Betriebsrat nicht über diese Maß-
nahme informieren. 
 
BAG Kassel, 
Az. 1 ABR 26/90 
Privatdetektive dürfen Arbeitnehmer im Betrieb überwachen, dabei muss der Betriebsrat nicht gefragt 
werden. 
 
ARBG Hagen, 
Az.3 Ca 618/90 
Trotz eines vorangegangenen Vergleichs im Kündigungsschutzverfahren, bleibt der Arbeitgeber in der 
rechtlichen Lage, die Detektivkosten in einem folgenden Schadensersatzprozess geltend zu machen. 
 
OLG Koblenz, 
Az. 14NW671/90 
Vorprozessuale Detektivkosten sind erstattungsfähig wenn die Einschaltung einer Detektei in unmit-
telbarem Zusammenhang mit einem konkreten Rechtsstreit steht und die Beauftragung eines Detek-
tivs bei objektiver Betrachtung aus der Sicht der Partei zur Führung des Rechtsstreites - im Hinblick 
auf eine zweckentsprechende, gerichtliche Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung - notwendig im 
Sinne von § 91, Abs. 1 ZPO war. 
 
BAG Kassel, 
5 AZR 116/86 
Verdeckte Videoüberwachung ist zulässig wenn Warenverlust entstanden ist oder Diebstähle vorlie-
gen und der Einsatz von verdeckten Kameras die Möglichkeit bietet, den Täter zu ermitteln. 
 
AG Kaiserslautern, 
Az. 5 CA 119/84 
Testkäufe reichen als Beweise aus. 


